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§ 53 ist hier von belang:

§ 53 a (Fn 16)

Beförderung

(1) Innerhalb ihrer Laufbahnen (§ 50 Absatz 1) darf Lehrern

1. ein Amt als stellvertretender Leiter einer
Schule oder Seminarleiter an einem Studienseminar erst verliehen werden, wenn
sie eine Dienstzeit (§ 11 und § 53 Absatz 3) von vier Jahren, im Falle eines
stellvertretenden Leiters einer Grund- oder Hauptschule von drei Jahren,
zurückgelegt haben,

2. ein Amt als Leiter einer Schule oder eines
Studienseminars erst verliehen werden, wenn sie eine Dienstzeit (§ 11 und § 53
Absatz 3) von sechs Jahren, im Falle eines Leiters einer Grund- oder
Hauptschule von vier Jahren, zurückgelegt haben.

Satz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für die Übertragung eines Amtes als
didaktischer Leiter, als Abteilungsleiter oder Koordinator an einer
Gesamtschule.

(2) Die in Absatz 1 genannten Dienstzeiten sind nicht erforderlich, wenn
sich die dort genannten Ämter lediglich durch die Gewährung einer Amtszulage
vom Eingangsamt abheben.
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(3) Die in Absatz 1 genannten Dienstzeiten verringern sich in Laufbahnen des
gehobenen Dienstes jeweils um sechs Monate, sofern nach dem 18. Juli 2009
(Datum des Inkrafttretens der LVO) eine Probezeit gem. § 7 Absatz 1 mit einer
regelmäßigen Dauer von 3 Jahren abgeleistet wurde.

(4) § 31 findet keine Anwendung.
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